
Lehrerin erstochen. Was ist hier nur los..
Beitrag von „Seph“ vom 12. Januar 2023 21:32

Nur mal als 1 Beispiel: Das LG Cottbus hatte 2015 einen damals 20-jährigen Angeklagten unter
Anwendung des §105 Abs. 3 Satz 2 JGG zu einer Einheitsjugendstrafe von über 13 Jahren
verurteilt (Mord und gefährliche Körperverletzung). Dagegen hatte der Angeklagte Revision
eingelegt, die letztlich vom BGH aber mit Urteil vom 22.06.2016 (Az. 5 StR 524/15) verworfen
wurde. Der BGH hatte dabei festgestellt, dass das Landgericht vollkommen rechtsfehlerfrei
nach Abwägung der Umstände von der besonderen Schwere der Schuld ausgehen durfte.
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